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und dem Saldo der den Mitgliedstaaten zustehenden Guthaben in Höhe von 1.759.000 Dol-
lar für die am 30. Juni 2009 abgelaufene Finanzperiode, entsprechend den in der Resolu-
tion 61/243 vom 22. Dezember 2006 aktualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung 
des in der Resolution 61/237 vom 22. Dezember 2006 festgelegten Beitragsschlüssels für 
das Jahr 2009 gutzuschreiben ist; 

 7. legt den Mitgliedstaaten, denen Guthaben im Sinne von Ziffer 6 zustehen, nahe, 
diese Guthaben auf Konten zu übertragen, die noch ausstehende Beiträge des betreffenden 
Mitgliedstaats ausweisen;  

 8. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen 
gegenüber der Mission nicht erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den auf dem Sonder-
konto für die Mission per 30. April 2010 verfügbaren Nettobarmitteln in Höhe von 
16.495.400 Dollar, die sich zusammensetzen aus dem Saldo der den Mitgliedstaaten zuste-
henden Guthaben in Höhe von 14.736.400 Dollar für die am 30. Juni 2008 abgelaufene 
Finanzperiode und dem Saldo der den Mitgliedstaaten zustehenden Guthaben in Höhe von 
1.759.000 Dollar für die am 30. Juni 2009 abgelaufene Finanzperiode, nach dem in Zif-
fer 6 festgelegten Schema auf ihre ausstehenden Verpflichtungen anzurechnen ist;  

 9. beschließt außerdem, einen Beschluss über die Behandlung des Betrags von 
7.602.600 Dollar, der dem den Mitgliedstaaten zustehenden Restguthaben für die am 
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ren Resolutionen, mit denen der Rat das Mandat der Mission verlängerte, zuletzt Resolu-
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 7. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmissionen mit ausreichenden 
Ressourcen auszustatten sind, damit sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahr-
nehmen können;  

 8. ersucht den Generalsekretär erneut, so weit wie möglich von den Einrichtungen 
und Ausrüstungsgegenständen in der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brindisi 
(Italien) Gebrauch zu machen, um die Beschaffungskosten für die Mission auf ein Min-
destmaß zu beschränken;  

 9. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass den Entwürfen der Friedens-
sicherungshaushalte die entsprechenden Mandate der beschlussfassenden Organe zugrunde 
liegen;  

 10. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Resolution den Schlussfol-
gerungen und Empfehlungen im Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen73 an und ersucht den Generalsekretär, ihre vollständige Umsetzung si-
cherzustellen;  

 11. nimmt Kenntnis von Ziffer 15 des Berichts des Beratenden Ausschusses und 
beschließt, sich mit der Frage der Neueinstufung vorhandener Stellen im Rahmen des Ent-
wurfs des Haushaltsplans für den Zeitraum vom 1. Juli 2010 bis 30. Juni 2011 erneut zu 
befassen;  

 12. nimmt außerdem Kenntnis von den Ziffern 21 und 24 des Berichts des Beraten-
den Ausschusses;  

 13. ersucht den Generalsekretär, für die vollständige Durchführung der einschlägi-
gen Bestimmungen der Resolutionen 59/296, 60/266, 61/276 und 64/269 zu sorgen; 

 14. ersucht den Generalsekretär außerdem, alles Erforderliche zu veranlassen, um 
sicherzustellen, dass die Mission so effizien
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 20.  beschließt ferner, vorbehaltlich eines Beschlusses des Sicherheitsrats, das Man-
dat der Mission zu verlängern, den Betrag von 158.333.300 Dollar für den Zeitraum vom 
16. Oktober bis 31. Dezember 2010 entsprechend den in der Resolution 64/249 aktualisier-
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 29. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzliche Maßnahmen zu ergrei-
fen, um die Sicherheit des gesamten Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der 




